TIP DES MONATS  3
Gebührenerfassung im Mobilfunk

Nach einer Entscheidung des Landgerichts Berlin gibt es keinen Anscheinsbeweis für Dienstanbieter von Mobilfunknetzen dahingehend, dass die automatische Erfassung richtig arbeitet und die Gebührenforderungen korrekt sind, wenn innerhalb kurzer Tage (hier 4 Tage) mit zwei Funktelefonen insgesamt Gesprächskosten von netto ca. 9.000 Euro vertelefoniert sein sollen.

In einem solchen Fall sei die Möglichkeit, daß teure Auslandsgespräche geführt worden sind, nicht wahrscheinlicher als die eines technischen Fehlers oder einer fehlerhaften Gebührenerfassung.

( LG Berlin  5 O 68/95 )

